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47 . April 2025  

Kleine Anfrage Nr. 569 des Abgeordneten Mühlmann (AfD) 
_ - Offene Forderung der Landeshauptstadt Erfurt in Höhe von zehn Milli- 

onen Euro gegenüber dem Freistaat Thüringen — nachgefragt - 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die vorbezeichnete Kleine Anfrage des Abgeordneten Mühlmann (AfD) 
beantworte ich für die Thüringer Landesregierung wie folgt: 

Frage 1:  
Gibt es für die offenbar noch immer bestehende Forderung der Landeshaupt-
stadt Erfurt gegenüber dem Freistaat Thüringen, die auf unbeglichenen Kos-
ten aus der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 beruht, Verjährungs-
fristen? 

Antwort:  
Ja. 

Frage 2:  
Falls Frage 1 mit Ja beantwortet wird, welche Fristen sind mit welchem zeitli- 
chen Ablauf zu erwarten? 

Antwort:  
Die hier behaupteten Forderungen aus den Jahren 2015 und 2016 verjähren 
gegenüber dem Land in entsprechender Anwendung von § 195 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) in drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt  gem.  § 199 
Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem: 

1. der Anspruch entstanden ist und 
2. der Gläubiger von den anspruchbegründenden Umständen sowie der 

Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. 

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch das TMJIV1V und Ihre Ansprechpartner hierzu 
erhalten Sie im Internet unter httos://www.iustiz.thuerincien.de/datenschutz.  
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 
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Frage 3:  
Falls grundsätzlich bei derartigen Forderungen Verjährungsfristen relevant, 
aber die Angaben bisher zu ungenau sind, welche Fristen, mit welchem zeitli-
chen Ablauf, sind möglicherweise einschlägig oder zu beachten? 

Antwort:  
Es gelten die o. g. Fristen. Gegebenenfalls sind verjährungshemmende Tat- 
bestände gemäß §§ 203  if.  BGB analog zu beachten. 

Frage 4:  
Sind Fristen hinsichtlich „einer substantiierten Darlegung von konkreten For-
derungsbeträgen, betreffenden Zeiträumen und den jeweiligen Forderungsge-
genständen auf der Grundlage von § 2 Abs. I Thüringer Flüchtlingskostener-
stattungsverordnung" zu beachten und wie stellen diese sich dar (Antwort zu 
Frage I der Kleinen Anfrage 8/37)? 

Antwort:  
Seit dem 1. Januar 2017 ist bei der Geltendmachung von Kostenerstattungs-
ansprüchen auf der Grundlage von § 2 Abs. 1 Thüringer Flüchtlingskostener-
stattungsverordnung (ThürFlüKEVO) gegenüber dem Land, die materiell-
rechtliche Ausschlussfrist des § 4 Abs. 5 ThürFlüKEVO zu beachten. Danach 
ist der Anspruch auf Erstattung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 ausgeschlossen, wenn 
der Landkreis oder die kreisfreie Stadt ihn nicht spätestens zwölf Monate nach 
Erbringung der Leistung bei der nach Absatz 1 zuständigen Stelle geltend 
macht. 
Geltendmachung im Sinne des Satzes 1 der Antwort ist das Darlegen des An-
spruchs auf Erstattung dem Grunde und der Höhe nach. 

Mit freundlichen Grüßen 

Beate Meißner 
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